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I. Überblick*1

Zunächst empfiehlt es sich, einen kurzen Blick auf den regulatorischen Rahmen
und auf die Rolle zu werfen, welche die verschiedenen Gestaltungen, die das ja-
panische Recht für die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit zur Verfügung
stellt, in der dortigen Praxis spielen, um ein Verständnis für die im Jahre 2005
neu geschaffene japanische Form der „limited liability partnership“ (yūgen sekinin
jigyō kumi’ai), nachfolgend LLP, zu gewinnen. Bei dieser handelt es sich um ein
legal transplant aus dem angloamerikanischen, vorwiegend dem US-amerikani-
schen Recht. Insbesondere für einen Vergleich mit dem deutschen Recht ist die
Herausarbeitung des institutionellen Umfeldes wichtig, denn ungeachtet der Tat-
sache, dass es in der Vergangenheit im Zivil- und Handelsrecht Deutschlands und

* Der vorliegende Beitrag wurde zuerst in ZJapanR 41 (2016), 89 veröffentlicht.
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Japans vielfach parallele Entwicklungen gegeben hat, prägen heute, man mag
das bedauern, verstärkt die Unterschiede und zunehmend weniger die Gemein-
samkeiten das rechtsvergleichende Bild.

1. Formen unternehmerischer Tätigkeiten in Japan

Auch in Japan differenzieren Recht und Praxis zunächst einmal zwischen der ge-
werblichen Tätigkeit eines Einzelkaufmanns und derjenigen unternehmerischer
Zusammenschlüsse mehrerer Personen zumZwecke der gemeinschaftlichenAus-
übung einer gewinnorientierten Tätigkeit. Bei diesen Zusammenschlüssen ver-
läuft die wesentliche regulatorische Differenzierung zwischen den im Handels-
register eingetragenen „Gesellschaften“ (kaisha) und den nicht bzw. nicht dort
eingetragenen gewerblichen „Partnerschaften“ (kumi’ai).
Der Begriff der „Gesellschaft“ ist im japanischen Recht enger und formaler

gefasst als im deutschen; so werden etwa die Zusammenschlüsse, die in der Sa-
che der deutschen „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder der „stillen Gesell-
schaft“ entsprechen, rechtlich nicht als Gesellschaft, sondern als Partnerschaft
qualifiziert.1 Das heutige japanische Recht kennt fünf unterschiedliche Gesell-
schaftstypen und imWesentlichen fünf verschiedene Formen gewerblich ausge-
richteter Partnerschaften.2

a) Gesellschaften

Alle fünf Gesellschaftstypen sind (heute) im Gesellschaftsgesetz von 2005 ge-
regelt (nachfolgend GesG).3 Das Gesetz unterscheidet zwischen Gesellschaften,
die Aktien ausgegeben haben, und solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Un-
abhängig von dieser Unterscheidung werden jedoch alle dem Gesetz unterfal-
lenden Typen der Gesellschaft als juristische Personen (hōjin) qualifiziert (Art. 3
GesG). Dies gilt auch für diejenigen Formen, die in Deutschland als Personen-
gesellschaften und damit nicht als juristische Personen eingestuft werden.
Gesellschaften, die Aktien ausgegeben haben, sind die Aktiengesellschaften

(kabushiki kaisha). Diese sind im Zweiten Teil des GesG in den Artikeln 25 bis
574 umfassend geregelt. Innerhalb der Aktiengesellschaft unterscheidet das Ge-
setz zwischen Publikums- und geschlossenen Gesellschaften.4Bei der ganz über-

1 SieheKansaku/Bälz, § 3 Gesellschaftsrecht, in: Baum / Bälz, Handbuch Japanisches Han-
dels- und Wirtschaftsrecht, 2011, S. 69, Rn. 7.

2 Weitere Formen gewerblicher Zusammenschlüsse, die an dieser Stelle nicht vertieft dis-
kutiert werden, sind unter anderem die Gesellschaften auf Gegenseitigkeit (sōgo kaisha) und
die Treuhand i.S.d. angloamerikanischen „trust“ (shintaku).

3 Kaisha-hō, Gesetz Nr. 86 vom 26. Juli 2005. Eine engl. Übers. findet sich unter <http://
www.japaneselawtranslation.go.jp> (1.6.2024); dahinter verbirgt sich das „Transparency and
Enrichment of Japanese Laws concerning International Transactions in the 21st Century –
Doing Cross-Border Business with/in Japan Project“, dazu Lawson, ZJapanR 24 (2007), 187ff.

4 Einen Überblick über die vielfältigen unterschiedlichen organisatorischenMöglichkeiten
im japanischen Aktienrecht geben Takahashi/Shimizu, ZJapanR 19 (2005), 35ff.
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wiegenden Zahl der Aktiengesellschaften handelt es sich um geschlossene Ge-
sellschaften.5 Die Aktiengesellschaft wird im Folgenden nicht weiter behandelt.
Diejenigen Gesellschaftstypen, die keineAktien ausgegeben haben, werden in

Art. 575 GesG (heute) einheitlich als „Anteilsgesellschaften“ (mochibun kaisha)
bezeichnet. Vor der Gesellschaftsrechtsreform von 2005 wurde für diese häufig
der Begriff Personengesellschaft (jinteki kaisha) verwendet, um sie von den Ka-
pitalgesellschaften (butteki kaisha) wie etwa derAktiengesellschaft abzugrenzen.
Seit der Reform von 2005 findet diese Begrifflichkeit indes keine Anwendung
mehr.
Es gibt drei unterschiedliche Arten von Anteilsgesellschaften:6

– die offene Handelsgesellschaft (gōmei kaisha, nachfolgend OHG),
– die Kommanditgesellschaft (gōshi kaisha, nachfolgend KG) und
– die „limited liability company“ (gōdō kaisha, nachfolgend LLC7, seit 2006).

Die drei vorgenannten Anteilsgesellschaften sind im Dritten Teil des GesG in
den Artikeln 575 bis 675 geregelt. Vor der grundlegenden Reform des Gesell-
schaftsrechts im Jahre 2005 waren die OHG und die KG im Handelsgesetz ge-
regelt.8

(1) Die offene Handelsgesellschaft

Die japanische offene Handelsgesellschaft (gōmei kaisha) wurde im späten 19.
Jahrhundert nach demVorbild der deutschen OHG geschaffen, und entsprechend
weisen beide viele Gemeinsamkeiten auf.9 Ein entscheidender Unterschied be-
steht jedoch darin, dass die japanische OHG, wie soeben erwähnt, anders als die
deutsche OHG und ungeachtet ihrer früheren Einstufung als Personengesellschaft
als juristische Person angesehen wird (Art. 3 GesG). Damit ist die japanische
OHG ebenso körperschaftsteuerpflichtig wie etwa die Aktiengesellschaft.
Aber, anders als die Aktionäre einer japanischen Aktiengesellschaft oder die

Gesellschafter der bis vor kurzem auch in Japan zugelassenen Gesellschaft mit

5 Siehe zu diesen etwa Shishido, The Law of Closed Corporations in Japan, in: Interna-
tional Academy of Comparative Law/Japanese Section, Japanese reports for the XIXth Inter-
national Congress of Comparative Law, 2015, S. 140ff.

6 Ein kurzer deutscher Überblick findet sich bei Kansaku/Bälz (Fn. 1), S. 113ff.; ein knap-
per engl. Überblick bei Kawamoto/Kawaguchi/Kihara, Corporations and Partnerships in Ja-
pan, 2012, S. 346ff.; eine kurze japanischeAnalyse beiKanda, Kaisha-hō [Gesellschaftsrecht],
17.Aufl. 2015, S. 314ff.; eine ausführlicheKommentierung findet sich etwa beiKanda,Mochibun
kaisha [Anteilsgesellschaften],Kaisha-hō konmentāru [Kommentar zumGesellschaftsgesetz],
Bd. 14, 2014.

7 In englischen Publikationen gelegentlich auch als „limited liability partnership company“
bezeichnet.

8 Shōhō, Gesetz Nr. 48/1899 i.d.F. des Gesetzes Nr. 57/2008; eine engl. Übers. findet sich
unter <http://www.japaneselawtranslation.go.jp> (1.6.2024); eine dt. Übers. der früheren Fas-
sung des Handelsgesetzes bei Kliesow/Eisele/Bälz, Das japanische Handelsgesetz, 2001.

9 Ein historischer Überblick unten bei I.3.
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beschränkter Haftung (yūgen kaisha),10 haften die Gesellschafter einer OHG per-
sönlich für die Verbindlichkeiten aus dem Geschäftsbetrieb der Gesellschaft.
Daran ändert auch deren Qualifikation als juristische Person nichts. Die Kombi-
nation aus unbeschränkter persönlicher Haftung und Körperschaftsteuerpflicht
macht die OHG vergleichsweise unattraktiv für japanische Unternehmensgrün-
der.11 Entsprechend war die Zahl der OHGs in Japan im Vergleich zur Zahl der
Aktiengesellschaften oder der GmbHs seit jeher klein.12 Im japanischenGeschäfts-
leben spielt die OHG keine wesentliche Rolle und wird deshalb vorliegend nicht
vertieft behandelt.13 Die Situation in Japan unterscheidet sich mithin diametral
von derjenigen in Deutschland, wo die OHG insbesondere für kleine und mitt-
lere Unternehmen eine beliebte Organisationsform darstellt.

(2) Die Kommanditgesellschaft

Auch die Kommanditgesellschaft wurde im späten 19. Jahrhundert nach deut-
schemVorbild geschaffen.14Der wesentliche Unterschied zur deutschen KG liegt
erneut darin, dass die japanische KG wie die dortige OHG als juristische Person
eingestuft wird (Art. 3 GesG) und damit der Körperschaftsteuer unterfällt. Un-
geachtet der Qualifizierung als juristische Person haften die Komplementäre der
KG jedoch unbeschränkt für derenVerbindlichkeiten.Wiederummacht die Kom-
bination aus persönlicher Haftung auf der einen und der Körperschaftsteuer-
pflichtigkeit auf der anderen Seite die KG für japanische Unternehmensgründer
vergleichsweise unattraktiv, und entsprechend spielt diese Rechtsform, zumin-
dest heute, im japanischen Geschäftsleben keine bedeutende Rolle.15Aus diesem
Grund wird auch die KG vorliegend nicht weiter behandelt. 16

10 Dazu unten bei I.1.a)(4).
11 Kansaku/Bälz (Fn. 1), S. 114.
12 Ein statistischer Überblick unten bei I.2.
13 Ein knapper Überblick in westlichen Sprachen über die japanische OHG findet sich bei

Kansaku/Bälz (Fn. 1), S. 116ff. und Kawamoto/Kawaguchi/Kihara (Fn. 6), S. 347ff.
14 Ein historischer Überblick unten bei I.3.
15 Das war in den 1930er Jahren anders, als die Zahl der KGs diejenige der Aktiengesell-

schaften übertraf; siehe die statistischen Angaben unten bei I.2. Einer der Gründe dürfte darin
gelegen haben, dass die KG zunehmend als Holdinggesellschaft bei den seinerzeit entstehen-
den japanischen Unternehmensgruppen (zaibatsu) eingesetzt wurde. Diese Entwicklung war
möglicherweise von der Tatsache beeinflusst, dass die amerikanische Bank J. P. Morgan, zu
der Zeit ein wichtiges Vorbild in Japan, als limited partnership company organisiert war. Siehe
zumAufstieg und Fall der japanischen Holdinggesellschaften monographisch Eisele, Holding-
gesellschaften in Japan, 2004.

16 Ein knapper Überblick in westlichen Sprachen über die japanische KG findet sich bei
Kansaku/Bälz (Fn. 1), S. 116ff. und Kawamoto/Kawaguchi/Kihara (Fn. 6), S. 350.
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(3) Die japanische Limited Liability Company (LLC)

Die japanische „limited liability company“ (gōdō kaisha) wurde im Zuge der Ge-
sellschaftsrechtsreform im Jahre 2006 eingeführt.17 Vorbild waren die in den
Bundesstaaten der USAverbreitetenAusgestaltungen der LLC, aber es bestehen
gleichwohl Unterschiede. Der wichtigste ist, dass die japanische LLC, anders als
ihre Gegenstücke in den USA, als juristische Person körperschaftsteuerpflichtig
ist. Ursprünglich war auch für die LLC in Japan eine transparente Besteuerung
geplant, aber das japanische Finanzministerium konnte sich im Laufe des Ge-
setzgebungsverfahrens mit seiner Auffassung durchsetzen, dass eine Haftungs-
beschränkung mit einer Körperschaftsteuerpflichtigkeit einhergehen müsse.18
Damit wurde ein wesentliches Ziel bei der Schaffung der LLC verfehlt und als
Ausgleich dafür im Jahre 2005 die LLP eingeführt.19
Anders als die Gesellschafter der OHG haften die Gesellschafter einer LLC

nicht unbeschränkt für Verbindlichkeiten der Gesellschaft, ihre Haftung ist viel-
mehr auf ihre Einlage beschränkt. Die Rechtsbeziehungen unter den Gesellschaf-
tern einer LLC richten sich nach den Regeln der Partnerschaft des Zivilgesetzes20,
soweit nicht spezielle Regelungen des GesG eingreifen.21 Trotz der fehlenden
steuerlichen Transparenz hat sich die LLC als Rechtsform in der Praxis durch-
gesetzt. Zwischen 2006, dem Jahr des Inkrafttretens des GesG, und 2014 wurden
rund 75.000 LLCs gegründet.22 Die LLC wird oftmals vonWagniskapitalgesell-
schaften und als Tochtergesellschaft vonAktiengesellschaften genutzt. DieKombi-
nation von beschränkter Haftung und einemOrganisationsrahmen, der wesentlich
flexibler ausgestaltet ist als derjenige der Aktiengesellschaft, tragen maßgeblich
zur Popularität der LLC in Japan bei.

(4) Die sog. Ausnahme-GmbH

Der fünfteGesellschaftstyp ist die sog. „Ausnahme-GmbH“ (tokurei yūgen kaisha).
Hierbei handelt es sich um Gesellschaften, die auf der Grundlage des Gesetzes
über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GGmbH)23 gegründet worden

17 Darstellungen der LLCfinden sich beiDernauer, ZJapanR 20 (2005), 123, 128ff.;Westhoff,
§ 5 Formen und Bedingungen unternehmerischer Tätigkeit, in: Baum/Bälz, Handbuch Japa-
nisches Handels- undWirtschaftsrecht, 2011, S. 238ff.; ein englischer Überblick beiKawamoto/
Kawaguchi/Kihara (Fn. 6), S. 351 f.

18 Kansaku/Bälz (Fn. 1), S. 114.
19 Dazu unten I.1.b)(5).
20 Nachfolgend b).
21 Einzelheiten bei Dernauer (Fn. 17), S. 131ff.
22 Zahlenangaben unten bei I.2.
23 Yūgen kaisha-hō, Gesetz Nr. 74/1938, aufgehoben durchArt. 2 (1) des Gesetzes zur An-

passung der Gesetze an die Umsetzung des Gesellschaftsgesetzes [Kaisha-hō no sekō ni tomonau
kankei hōritsu no seibi-tō ni kansuru hōritsu], Gesetz Nr. 87/2005; eine engl. Übers. findet sich
unter <http://www.japaneselawtranslation.go.jp> (1.6.2024); eine dt. Übers. des früherenGGmbH
findet sich bei Ishikawa/Leetsch,Das japanische Handelsrecht in deutscher Übersetzung, 1988.
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waren. Die Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (yūgen kaisha),
die im Jahre 1938 in Japan eingeführt wurde, war im Wesentlichen nach deut-
schemVorbild gestaltet, hatte aber auch einige Eigenschaften der britischen lim-
ited liability company übernommen.24 Die GmbH war seit ihrer Einführung ein
Erfolg, und ihre Zahl erreichte mit 1,9 Mio. eingetragenen Gesellschaften im
Jahre 2005 einen Höhepunkt, der selbst die Anzahl der rund 1,2 Mio. Aktienge-
sellschaften im selben Jahr übertraf.25Gleichwohl wurde sie im Zuge der Gesell-
schaftsrechtsreform von 2005 abgeschafft und das GGmbH aufgehoben. Der we-
sentliche Grund für dieAbschaffungwar die Überzeugung des Gesetzgebers, dass
die Rechtsform der GmbH angesichts der Regelungen für geschlossene Aktien-
gesellschaften im GesG (und vormals im Handelsgesetz) redundant sei.26
Seit 2006 ist es nicht länger möglich, in Japan eine GmbH zu gründen. Exis-

tierende Gesellschaften hatten die Wahl, entweder ihre Rechtsform (und ihren
Namen) beizubehalten oder sich in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln (ein-
schließlich einer Namensänderung).Allerdings werden seither auch auf die nicht
umgewandelten GmbHs die Vorschriften über die geschlossene Aktiengesell-
schaft im GesG – mit leichten Modifikationen – angewendet.27

b) Partnerschaften

Im Gegensatz zu den Gesellschaften im Sinne von Art. 2 GesG werden Partner-
schaften (kumi’ai) nicht als juristische Personen eingestuft und besitzen keine
eigene Rechtspersönlichkeit. Für die Zwecke dieses Überblickes lassen sich fünf
Arten geschäftsorientierter Partnerschaften in Japan identifizieren:28

– die Partnerschaft des Zivilgesetzes (Minpō no kumi’ai),
– die stille Partnerschaft des Handelsgesetzes (tokumei kumi’ai),
– die Genossenschaften (kyōdo kumi’ai),
– die „investment business limited liability partnership“ (Investment LPS, tōshi
jigyō yūgen sekinin kumi’ai) (seit 1998),

– die „limited liability partnership“ (LLP, yūgen sekinin jigyō kumi’ai) (seit 2005).

24 Ein knapper Überblick über die frühere japanische GmbH findet sich bei Kawamoto,
Handels- und Gesellschaftsrecht, in: Baum/Drobnig, Japanisches Handels- und Wirtschafts-
recht, 1994, S. 45, 138ff.

25 Vgl. Kawamoto/Kawaguchi/Kihara (Fn. 6), S. 50; Zahlenangaben unten bei I.2.
26 Dazu Takahashi, Zur Reform der geschlossenen Kapitalgesellschaften in Japan: dieAuf-

hebung des GmbH-Gesetzes und ihre Auswirkung, in: Bälz/Baum/Westhoff, Aktuelle Fragen
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Unternehmensrechts im deutsch-japanischen Rechts-
verkehr, 2012, S. 29, 34 f.; Egashira, Kaisha hōsei no gendai-ka ni kansuru yōkō-an no kaisetsu
[Erläuterung des Entwurfes des Gesellschaftsgesetzes], in:Kaisha-hō gendai-ka no gaiyô [Über-
blick über dieModernisierung des Gesellschaftsrechts], Bessatsu Shōji Hômu 288, 2005, S. 3ff.;
zur geschlossenen Aktiengesellschaft Shishido (Fn. 5).

27 Artt. 2 bis 44 des Gesetzes zur Anpassung der Gesetze an die Umsetzung des Gesell-
schaftsgesetzes (Fn. 23).

28 Ein knapper Überblick in Englisch bei Kawamoto/Kawaguchi/Kihara (Fn. 6), S. 353ff.
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(1) Die Partnerschaft des Zivilgesetzes

Ihre gesetzliche Grundlage hat die Partnerschaft des Zivilgesetzes (minpō no
kumi’ai) in denArtikeln 667 bis 688 des Zivilgesetzes.29 Sie ähnelt der deutschen
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, weist aber gegenüber dieser auch Unterschie-
de auf.30 Die Partnerschaft entsteht durch eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen den Partnern. Für Verbindlichkeiten der Partnerschaft haftet zunächst ein-
mal das Vermögen der Partnerschaft, daneben jedoch auch jeder der Partner in
unbegrenzter Höhe. Die Partnerschaft ist mangels eigener Rechtspersönlichkeit
nicht körperschaftsteuerpflichtig, es besteht vielmehr steuerliche Transparenz.
Diese Rechtsform wird häufig bei Verbriefungen und bei Immobiliengeschäften
eingesetzt.31 Auch nutzen Bauunternehmen die Partnerschaft des Zivilgesetzes
bei gemeinsam mit anderen Unternehmen durchgeführten größeren Infrastruk-
tur- und Bauprojekten.

(2) Die stille Partnerschaft

Die stille Partnerschaft (tokumei kumi’ai) ist in denArtikeln 535 bis 550 des Han-
delsgesetzes32 geregelt. Sie ähnelt der stillen Gesellschaft des deutschen Rechts.
Die stille Partnerschaft entsteht durch eine vertragliche Vereinbarung zwischen
einem stillen Partner, der Kapital zur Verfügung stellt, und einem Unternehmer.
Die Stellung des stillen Partners ähnelt derjenigen des Kommanditisten einer KG.
Er haftet nicht für die Verbindlichkeiten des Unternehmers.33Auch die stille Part-
nerschaft ist mangels eigener Rechtspersönlichkeit nicht körperschaftsteuerpflich-
tig.Aufgrund dieses Steuervorteils und ihrer flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten
spielt die stille Partnerschaft im japanischen Geschäftsleben eine wichtige Rolle
als Investitionsvehikel.

(3) Genossenschaften

Japan kennt eine Vielzahl unterschiedlicher Genossenschaften (kyōdo kumi’ai),
die abhängig von ihrer jeweiligen Tätigkeit auf spezialgesetzlicher Grundlage
operieren.

(4) Die Investment LPS

Die „investment business limited liability partnership“ (tōshi jigyō yūgen sekinin
kumi’ai) ist eine spezielle Rechtsform, die im Jahre 1998 eigens für das Fonds-

29 Minpō, Gesetz Nr. 89/1896 und Nr. 91/1898; eine dt. Übers. findet sich bei Kaiser, Das
japanische Zivilgesetzbuch in deutscher Sprache, 2008.

30 Ein knapper deutscher Überblick bei Kansaku/Bälz (Fn. 1), S. 135ff.
31 Dazu Suzuka/Mikami, Real Property and Securitization, in: McAlinn, Japanese Business

Law, 2007, S. 263, 297ff.
32 Angaben zum Gesetz oben in Fn. 8.
33 Eine vergleichende Analyse findet sich bei Arnold, ZJapanR 13 (2002), 210ff.
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geschäft geschaffen wurde. Ihre gesetzliche Grundlage hat sie im „Limited Part-
nershipAct for Investments“.34Das legislative Ziel war es, Fonds eine rechtliche
Möglichkeit an die Hand zu geben, für bestimmteArten von Investmentgeschäf-
tenVereinbarungen über Partnerschaften abschließen zu können, mit denen unbe-
schränkt und beschränkt haftende Partner eingebunden werden. Die Partnerschaft
des Zivilgesetzes eignet sich dafür nicht, da die Partner (Investoren), welche die
Mittel für die Investments einzahlen, eine unbeschränkte Haftung für die Ver-
bindlichkeiten der Partnerschaft träfe.

(5) Die Limited Liability Partnership (LLP)

Die „limited liability partnership“ (yūgen sekinin jigyō kumi’ai) wurde im Jahre
2005 als neue Rechtsform in Japan eingeführt. Die gesetzliche Grundlage der
LLP bildet der „Limited Liability Partnership Act“ (nachfolgend LLP-Gesetz),
der bereits ein Jahr vor dem GesG in Kraft trat.35Wie bereits erwähnt, wurde
diese Rechtsform alsAusgleich für die Tatsache geschaffen, dass es entgegen der
ursprünglichenAbsicht des Gesetzgebers nicht dazu gekommen ist, die LLC von
der Körperschaftsteuer zu befreien. Die Initiative zur Schaffung der LLP ging
entsprechend auch nicht vom Justizministerium aus, das für das GesG und damit
für die Einführung der LLC verantwortlich war, sondern vom Ministerium für
Wirtschaft, Handel und Industrie, das damit auf Forderungen aus der japanischen
Wirtschaft reagierte und auch eine wesentliche Rolle bei derAbfassung des LLP-
Gesetzes spielte.
Das zentrale funktionale Charakteristikum der LLP ist die vorteilhafte Verbin-

dung von einer transparenten Besteuerung – die LLP ist nicht körperschaftsteuer-
pflichtig – und einer Haftungsbeschränkung der Partner auf die von ihnen geleis-
tete Einlage. Hierin liegt ein deutlicher Vorteil gegenüber der japanischen OHG,
für die das Gegenteil zutrifft, und, eingeschränkter, auch gegenüber der KG. Ent-
sprechend wurde ein großes Potential für den Einsatz der LLP im japanischen
Geschäftsleben angenommen. In der Praxis ist jedoch das Gegenteil eingetroffen:
die LLP hat in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens nur eine recht untergeord-
nete Rolle gespielt.36
Gründung, Governance und Funktion der LLPwerden später in Teil II im Ein-

zelnen vorgestellt. An dieser Stelle seien lediglich in einem knappen Vergleich
die wesentlichen Unterschiede zwischen der LLP und der LLC aufgezeigt:37

(i) Die LLP hat, anders als die LLC, keine eigene Rechtspersönlichkeit und un-
terfällt entsprechend nicht der Körperschaftsteuer.

34 Tōshi jigyō yūgen sekinin kumi’ai keiyaku ni kansuru hōritsu, Gesetz Nr. 90/1998.
35 Yūgen sekinin jigyō kumi’ai keiyaku ni kansuru hōritsu, Gesetz Nr. 40/2005; eine engl.

Übers. findet sich unter <http://www.japaneselawtranslation.go.jp> (1.6.2024).
36 Dazu unten II.1.
37 Einzelheiten bei Tanahashi, Atarashii kigyō keitai [Neue Rechtsformen], in: Egashira,

Kabushiki kaisha-hō taikei [Überblick über Regulierung derAktiengesellschaft], 2013, S. 613ff.
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(ii) Alle Mitglieder einer LLP sind, anders als die Gesellschafter einer LLC, im
Prinzip aktiv in die Geschäftsführung eingebunden und können diese Auf-
gabe nur begrenzt delegieren.

(iii) Anders als eine LLC kann eine LLP nicht von einer Person gegründet wer-
den.

(iv) Die LLP kann als Partnerschaft nicht in eine Gesellschaft umgewandelt und
auch nicht, anders als die LLC, mit einer solchen verschmolzen werden.

2. Statistische Angaben

Die praktische Bedeutung der verschiedenen Rechtsformen im japanischen Ge-
schäftsleben variiert erheblich, wie der nachfolgende statistische Überblick zeigt.
Tabelle 1 nennt die Zahl aller registriertenGesellschaften sowie die der LLPs.

Tabelle 2 bezieht sich demgegenüber lediglich auf die Zahl derjenigen Gesell-
schaften, die in einem Umfang geschäftlich aktiv sind, der für die japanische
Steuerverwaltung von Interesse ist, die also Körperschaftsteuer zahlen:

Tabelle 1: Zahl der im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften und der
registrierten LLPs im historischen Vergleich 38

Rechtsformen 1900 1930 1980 200539 2014
Aktiengesellschaft und GmbH:
– Aktiengesellschaft
(kabushiki kaisha)

4.300 21.400 791.300 1,158 Mio. 1,776 Mio.

– GmbH (yūgen kaisha) – – 606.500 1,938 Mio. –
– „Ausnahme-GmbH“
(tokurei yūgen kaisha)

– – – – 1,640 Mio.

Anteilsgesellschaften:
– OHG (gōmei kaisha) 800 9.800 7.100 18.900 17.900
– KG (gōshi kaisha) 3.600 32.300 36.500 87.400 80.000
– LLC (gōdō kaisha) – – – – 74.600
Partnerschaften:
– LLP (yūgen sekinin
jigyō kumi’ai)

– – – k.A.40 5.500

38 Gerundete Zahlen; die Zahlen für die Jahre 2005 und 2014 wurden denAutoren auf An-
frage hin freundlicherweise von dem japanischenMinisterium der Justiz zur Verfügung gestellt.
Quelle für die Jahre 1900, 1930 und 1980: Baum/Takahashi, Commercial Law and Corporate
Law in Japan: Legal and Economic Developments After 1868, in: Röhl, History of Law in Ja-
pan Since 1868, 2005, S. 330, 401 m.w.N.

39 Das Jahr, bevor das GesG in Kraft trat.
40 Das LLP-Gesetz trat bereits 2005 in Kraft und damit ein Jahr vor dem GesG; für die

Gründungen im ersten Jahr der LLP lassen sich jedoch keine Zahlenangaben ermitteln.
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Tabelle 2: Zahl der geschäftlich aktiven Gesellschaften 41 im Jahre 2012 42

Aktiengesellschaft und GmbH:
– Aktiengesellschaft (kabushiki kaisha)
[einschließlich der als AG behandelten „Ausnahme-GmbH“
(tokurei yūgen kaisha)]

2,4 Mio.

Anteilsgesellschaften:
– OHG (gōmei kaisha) 4.300
– KG (gōshi kaisha) 21.500
– LLC (gōdō kaisha) 20.700

Die Angaben in den Tabellen 1 und 2 zeigen, dass die Aktiengesellschaft – mit
oder ohne Einbeziehung der „Ausnahme-GmbH“ – die mit weitemAbstand wich-
tigste Rechtsform in Japan ist. Von den eigentlichenAktiengesellschaften werden
rund 10.000 Gesellschaften als große Gesellschaften im Sinne von Art. 2 Nr. 6
GesG eingestuft.43Von diesen sind wiederum knapp 3.500 Gesellschaften an den
japanischen Börsen notiert.44Die weit überwiegende Mehrheit derAktiengesell-
schaften sindmittlere, kleine und kleinste Gesellschaften. Die Gesellschaftsrechts-
reformen der späten 1990er und frühen 2000er Jahre und insbesondere die Reform
von 2005 haben auf diese Realität mit der Schaffung eines zunehmend flexible-
ren Organisationsrahmens reagiert. Wie bereits erwähnt, differenziert das GesG
in erster Linie zwischen Publikums- und geschlossenen Gesellschaften und, damit
verschränkt, ferner größenabhängig. Es gelten jeweils unterschiedlich strenge ge-
setzlicheAnforderungen.45 Diejenigen GmbHs, die sich nicht inAGs umgewan-
delt haben, die sog. „Ausnahme-GmbHs“, werden, wie ausgeführt, rechtlich als
geschlossene Aktiengesellschaften behandelt, d.h. die aktienrechtlichen Rege-
lungen des GesG finden leicht modifiziert Anwendung.46
Die vorstehenden statistischen Angaben zeigen, dass die LLC bereits inner-

halb weniger Jahre zur zweitwichtigsten Rechtsform in Japan nach derAktienge-
sellschaft avanciert ist, wenn auch mit sehr weitem Abstand zu dieser (und in
etwa gleichauf mit der KG). Seit ihrer Einführung im Jahre 2006 sind bis zum
Jahr 2014, also in weniger als zehn Jahren, knapp 75.000 LLCs neu gegründet
worden. Von diesen sind – laut denAngaben der japanischen Steuerverwaltung –

41 Entsprechende Zahlen für die LLP stehen, soweit ersichtlich, nicht zur Verfügung.
42 GerundeteAngaben basierend auf den Steuerstatistiken; Quelle: K. Egashira, Kabushiki

kaisha-hō [Stock Company Law], 6. Aufl. 2015, S. 3 m.w.N.
43 EineAktiengesellschaft ist gemäßArt. 2 Nr. 6 GesG als eine große zu qualifizieren, wenn

sie entweder eine Bilanzsumme von mehr als 500 Mio. Yen (ca. 3,8 Mio. Euro) aufweist oder
ihre Verbindlichkeiten sich auf 20 Mrd. Yen (ca. 150 Mio. Euro) oder mehr belaufen.

44 See <www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/monthly/00-archives-01.html> (1.6.2024).
45 Zu den verschiedenen Organisationsmöglichkeiten und ihren Regelungen Takahashi/

Shimizu (Fn. 4).
46 Siehe oben unter I.1.a)(4).



§ 11 Japan: Japanische LLP (yūgen sekinin jigyō kumi’ai), 2005 389

etwa 20.700 Gesellschaften im Geschäftsleben dergestalt aktiv, dass sie Körper-
schaftsteuer zahlen. Der Erfolg der Rechtsform der LLC in Japan ist mithin offen-
sichtlich.
In starkemKontrast dazu hat sich die im Jahre 2005 und damit bereits ein Jahr

vor der LLC eingeführte LLP als zweite neue Rechtsform bislang nicht amMarkt
durchgesetzt. Die vergleichsweise kleine Zahl von 5.500 LLPs entspricht nicht
den mit ihrer Einführung verbundenen Erwartungen.47Wie viele dieser Partner-
schaften tatsächlich im steuerlich relevanten Sinne geschäftlich aktiv sind, ist
schwierig abzuschätzen, da die LLP, wie ausgeführt, nicht der Körperschaftsteuer
unterliegt, sondern eine transparente Besteuerung auf der Ebene der Partner er-
folgt.48 Es ist aber davon auszugehen, dass ihre Zahl kleiner als die der LLP-Grün-
dungen ist. Sollten die in der Tabelle 2 genannten Größenordnungen zwischen
eingetragenen und aktiven Gesellschaften auch für die LLPeine Richtschnur sein,
dann wäre für Japan von nur etwa 1.400 aktiven LLPs auszugehen.

3. Historische Entwicklung

Vor der umfassenden Modernisierung der Wirtschaft und des Justizsystems im
Japan der Meiji-Zeit (1868–1912) in den letzten drei Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts war dem Land ein Unternehmertum im modernen Sinne unbekannt,
dessen Charakteristikum die verschiedenen Formen der Gesellschaft bzw. Part-
nerschaften als Kapitalsammelbecken sind.49Geschäfte wurden traditionell über
Familienunternehmen in Form des „Hauses“ (ie) oder familienbasierter Vereini-
gungen (kumi) abgewickelt. Dies traf vor allem für die große Zahl der Handels-
häuser zu. Neben den kumi gab es eine Art von Kooperativen (kumi’ai) und ei-
nige Gilden (nakama). Kapital wurde vordringlich innerhalb des ie aufgenommen
und nicht durch Gründung von Partnerschaften oder vermittels derAusgabe von
Aktien an anonyme Investoren.
DieMeiji-Regierung bemühte sich demgegenüber in einem deutlichen Bruch

mit der Vergangenheit um die Schaffung zeitgemäßer Unternehmen, die sie als
unverzichtbar für den Aufbau einer modernen Wirtschaft in Japan hielt. Durch
die Bereitstellung geeigneter Rechtsformen wie der Partnerschaft und der Ge-
sellschaft sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich mehrere Personen
zur Verfolgung geschäftlicher Zwecke zusammenschließen und beim anlagewil-

47 Zur Rolle der LLP in der Praxis unten bei II.1.
48 Siehe oben unter I.1.b)(5).
49 Dieser Abschnitt beruht auf den Ausführungen bei Baum/Takahashi (Fn. 38), S. 330ff.,

sowie Baum, Entstehung, Strukturen und Bedeutung des Handelsgesetzes – Eine Einführung,
in: Kliesow/Eisele/Bälz, Das japanische Handelsgesetz, 2002, S. 1ff.; siehe ferner Pauer, Be-
merkungen zur Entwicklung der Aktiengesellschaften im Japan der Meiji-Zeit, in: Linhart /
Pauer, Sozioökonomische Entwicklung und industrielle Organisation Japans, 1979, S. 104ff.;
Kano, Nihon kaisha kigyō hassei-shi no kenkyū [Studien zur historischen Entwicklung der ja-
panischen Unternehmen], 1931.
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ligen Publikum Kapital aufnehmen konnten. Auf diese Weise sollte eine solide
Basis für die Entwicklung kapitalintensiver neuer Industrien entstehen.
Die tradierten Familienunternehmen begannen zunehmend Gebrauch von den

durch das sogenannte „Alte Handelsgesetz“ von 189350 bereitgestellten neuen
Rechtsformen zu machen, namentlich der KG und in geringerem Umfang der
OHG. Moderne Industrievorhaben wurden demgegenüber überwiegend durch
die Gründung von Aktiengesellschaften auf den Weg gebracht. Die Rechtsform
der Aktiengesellschaft entwickelte sich im Japan der Meiji-Zeit rasch zur wich-
tigsten Unternehmensform. Zwischen 1895 und 1910 entfielen 90 % des aufge-
brachten Kapitals auf die Aktiengesellschaften.
Das Alte Handelsgesetz beruhte in wesentlichen Teilen auf einem Entwurf,

den der deutsche RechtswissenschaftlerCarl Friedrich Hermann Roesler (1834–
1894) im Jahre 1884 für die japanische Regierung erstellt hatte. Roesler war 1878
als deren juristischer Berater nach Japan gekommen, zuvor hatte er an der Uni-
versität Rostock Staatsrecht und Nationalökonomie gelehrt. Sein Entwurf, der
sich formell am französischen Code de commerce von 1870 und in der Sache
stärker amAllgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch von 1861 (ADHGB) ori-
entierte, ignorierte jedoch die tradierten japanischen Handelsbräuche, die Roesler
als ungeeignet erachtete.51Dies führte zu heftiger Kritik und bereits im Jahre 1899
wurde dasAlte Handelsgesetz aufgehoben und durch das heutige Handelsgesetz
(HG52) ersetzt. Die mit der Revision desAlten Handelsgesetzes befasste Reform-
kommission orientierte sich noch stärker als Roesler an dem deutschen Recht.
Bezüglich des Gesellschaftsrechts fand die deutsche Aktiennovelle von 1870 in
ihrer revidierten Fassung von 1884 besondereAufmerksamkeit.53Als vierter Typ
der in Form einer juristischen Person organisierbaren Handelsgesellschaften wur-
de dieKommanditgesellschaft aufAktien (kabushiki gōshi kaisha) nach deutschem
Vorbild eingeführt, die sich aber in Japan nicht durchsetzen konnte und mit der
Reform von 1950 wieder abgeschafft wurde.
Das Handelsgesetz ist heute noch in Kraft, wurde aber in den Jahren 1911,

1938, 1950 und 2005 jeweils grundlegend novelliert. Die meisten der Reformen
bezogen sich auf dasAktienrecht. Die Reform von 1911 war stark vom deutschen
Handelsgesetzbuch (HGB) von 1897 beeinflusst, welches das ADHGB ersetzt
hatte. Im Zuge der noch umfassenderen Reform des Jahres 1938 wurden mehr

50 Kyū-shōhō, Gesetz Nr. 32/1890; engl. Übers. bei Shihō-shō [Justizministerium], Com-
mercial Code of Japan, 1893; dazu Fukushima, The Significance of the Company Law Chap-
ters of the Old Commercial Code in 1893, Law in Japan 24 (1991), 171ff.

51 Siehe Schenk, Der deutscheAnteil an der Gestaltung des modernen japanischen Rechts-
und Verwaltungswesens, 1997, S. 105.

52 Shōhō, Gesetz Nr. 48/1899; eine engl. Übers. der Originalfassung des Handelsgesetzes
findet sich bei Lönholm, The Commercial Code of Japan Translated, 1898.

53 Ösumi,Kabushiki kaisha-hō hensen ron [Beiträge zu denWandlungen desAktienrechts],
1987, S. 96.
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als 500 Vorschriften geändert oder neu in das HG aufgenommen.54 Insbesondere
das Recht derAktiengesellschaft wurde unter dem Eindruck des neuen deutschen
Aktiengesetzes von 1937 grundlegend überarbeitet, das die Regelung derAktien-
gesellschaft imHGB ersetzt hatte. ImKern ging es (auch) in Japan um eine schär-
fere Kontrolle der Unternehmensleitung und einen verbesserten Schutz derAktio-
näre, namentlich der Minderheitsaktionäre, deren Zahl stetig zugenommen hatte.
Wie in anderen Industrienationen stellte sich auch in Japan das Problem einer
wachsenden Trennung von Eigentum und Verwaltungsbefugnissen.
Eine weitere gesellschaftsrechtliche Neuerung war die Einführung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (yūgen kaisha) im Jahre 1938. Die in Deutsch-
land bereits seit 1892 etablierte GmbH diente dabei als wichtiges, wenn auch
nicht exklusives Vorbild.55 Der Meiji-Gesetzgeber hatte noch keine Notwendig-
keit für die Zurverfügungstellung der Rechtsform der GmbH neben der OHG,
KG und Aktiengesellschaft gesehen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts war die
Zahl kleiner Unternehmen in Japan aber erheblich angestiegen. Diese bedienten
sich überwiegend der Rechtsform der Aktiengesellschaft, deren Regelungen je-
doch gar nicht auf kleine, sondern auf große Gesellschaften zugeschnitten waren
und deshalb als zu kompliziert und unpraktisch für kleine geschlossene Gesell-
schaften angesehen wurden.Als alternative Rechtsformwurde deshalb die GmbH
geschaffen.
Das Ziel dieses kurzen historischen Überblicks war, bis hierher aufzuzeigen,

dass die Entstehung und Ausgestaltung des japanischen Gesellschaftsrechts bis
in die 1940er Jahre stark vom deutschen Recht beeinflusst worden war. Nach 1945
kam es hingegen unter der von den USA dominierten Besetzung in Japan zu ei-
nem grundlegenden Wechsel der rechtsvergleichenden Perspektive.56 Der Su-
preme Commander for the Allied Powers (SCAP) hatte zwei zentrale Ziele: De-
militarisierung und Demokratisierung Japans. Zu diesem Zweck initiierte SCAP
grundlegende rechtliche Reformen in Japan, für welche die Gesetzgebung in den
USA als Modell diente. Unter anderem wurden das Bank- und das Kapital-
marktrecht neu gefasst.57 Die abschließende der von den Alliierten veranlassten
Reformen war eine umfassende Novellierung der gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen imHandelsgesetz im Jahre 1949.58Der einschlägige Gesetzentwurf orien-
tierte sich eng an demU.S. Uniform Stock Transfer Act von 1909 und dem Illinois

54 Gesetz Nr. 72/1938; dt. Übers. Bei Vogt, Handelsgesetzbuch für Japan in der Fassung
des Gesetzes vom 4. April 1938, 1940.

55 Siehe Ōtori, Yūgen kaisha-hō no kenkyū [Studien zur GmbH], 1965, S. 70.
56 Siehe auch Kansaku, Der Einfluss des deutschen und des amerikanischen Rechts auf das

japanische Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, in: Baum/Bälz/Riesenhuber, Rechtstransfer
in Japan und Deutschland, 2013, S. 143ff.

57 Die gesetzgeberischen Maßnahmen der Alliierten beschreibt Oppler, Legal Reform in
Occupied Japan: A Participant Looks Back, 1976.

58 Zur Reform ausführlich Blakemore /Yazawa, Japanese Commercial Code Revisions,
American Journal of Comparative Law 2 (1953), 12ff.; eine umfassende japanische Analyse
beiOkazaki,Kaisetsu kaisei kaisha-hō [Erläuterung des revidierten Gesellschaftsrechts], 1950.
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Business Corporation Act von 1933; Letzteres, weil einer der maßgeblichenVer-
treter des SCAP ein Jurist aus Chicago war.59Trotz erheblichenWiderstandes von
japanischen Rechtswissenschaftlern, Rechtsanwälten und Richtern wurde der
Entwurf im Jahre 1950 ohne Änderungen in Kraft gesetzt.60 Die Reform betraf
vor allem dasAktienrecht und hatte eine dreifache Zielrichtung: eine neueMacht-
verteilung innerhalb der Gesellschaft, Stärkung der Aktionärsrechte und Schaf-
fung neuer Instrumente zur Erleichterung einer direkten Kapitalaufnahme über
den Kapitalmarkt.
Die umfassende Reform von 1950 war jedoch nicht das Ende, sondern eher

der Anfang einer ganzen Reihe größerer und kleinerer Gesellschaftsrechtsrefor-
men in den Jahrzehnten bis hin zur grundlegenden Novellierung von 2005 und
darüber hinaus der Reform des Jahres 2014. Die meisten von diesen und gerade
die frühen Reformen waren von dem Bemühen gekennzeichnet, die Corporate
Governance japanischer Unternehmen zu verbessern und Unternehmenswirk-
lichkeit und Gesellschaftsrecht in Übereinstimmung zu bringen. Dabei wurde ein
Teil der 1950 eingeführten Änderungen rückgängig gemacht. Gleichwohl hat das
Zusammenspiel zwischen demWertpapierverkehrsgesetz von 1948, das den US-
amerikanischen SecuritiesActs von 1933 bzw. 1934 nachgestaltet worden war,61
und der ebenfalls vom US-Recht beeinflussten Gesellschaftsrechtsreform von
1950 den regulatorischen Rahmen für spätere Reformen der Corporate Gover-
nance und der Unternehmensfinanzierung gesetzt: Die meisten von ihnen reflek-
tierten US-amerikanische Regulierungskonzepte, während der Vorrat an Gemein-
samkeiten zwischen dem japanischen und dem deutschen Recht zu schwinden
begann.62
Dieser Trend zeigte sich auch deutlich im Kontext der großen Gesellschafts-

rechtsreform von 2005. Mit der Abschaffung der GmbH im Jahre 2006 ist Japan
von einemmultipolarenModell des Gesellschaftsrechts zu einem unipolaren (ein-
heitlichen) Modell gewechselt. Letzteres bietet, zumindest im Prinzip, nur eine
Rechtsform, nämlich dieAktiengesellschaft, für Publikums- wie für geschlosse-
ne Gesellschaften.63 Den unterschiedlichen Bedürfnissen dieser beiden Gesell-
schaftstypen wird innerhalb des Aktienrechts durch eine entsprechende regula-
torische Ausdifferenzierung Rechnung getragen. Ein weiteres Beispiel für die
Amerikanisierung des japanischen Gesellschaftsrechts war die Einführung der
LLP und der LLC in den Jahren 2005 bzw. 2006: beide Rechtsformen orientie-
ren sich an den entsprechenden Modellen in den USA.64 Die jüngste Reform des

59 Blakemore/Yazawa (Fn. 58), S. 15.
60 Gesetz Nr. 167/1950.
61 Dazu Baum, Börsen- und Kapitalmarktrecht in Japan, in: Hopt/Rudolph/Baum, Börsen-

reform. Eine ökonomische, rechtsvergleichende und rechtspolitische Untersuchung, 1997,
S. 1265, 1274 f.

62 Siehe Egashira, Law in Japan 26 (2000), 50ff.; Baum (Fn. 49), S. 11 f.
63 Siehe M. Saito, ZJapanR 18 (2004), 210ff.
64 Siehe Dernauer (Fn. 17), S. 129 und 137.



§ 11 Japan: Japanische LLP (yūgen sekinin jigyō kumi’ai), 2005 393

japanischen Gesellschaftsrechts im Jahre 2014, in deren Zuge das GesG von 2006
in Teilen substantiell geändert wurde, hat diesen Trend weiter verschärft.65

II. Die LLP

1. Die Rolle der LLP im japanischen Geschäftsleben

Als die LLP unter etwas ungewöhnlichen Umständen – die Initiative ging nicht
vom Justiz-, sondern vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie in
Reaktion auf Forderungen ausWirtschaftskreisen aus66 – im Jahre 2005 in Japan
eingeführt wurde, traf sie auf hohe Erwartungen. Die attraktive Verbindung aus
transparenter Besteuerung bei gleichzeitiger Haftungsbeschränkung für die Part-
ner und die Tatsache, dass aus der Wirtschaft Nachfrage nach dieser Rechtsform
laut geworden war, schienen ein Rezept für einen anhaltenden Erfolg der LLP
zu sein. Zehn Jahre nach ihrer Einführung ist deutlich, dass sich diese Erwartung
nicht erfüllt hat. Die Zahl von rund 5.500 LLPs, die zwischen 2005 und 2014
gegründet worden sind, erscheint im Vergleich zu den etwa 75.000 LLCs, die
seit 2006 ihre Tätigkeit aufgenommen haben, gering, und beide werden durch
die Zahl von rund 500.000 Aktiengesellschaften, die im gleichen Zeitraum neu
in das Geschäftsleben eingetreten sind, in den Schatten gestellt, auch wenn man
berücksichtigt, dass ein Teil der neuenAktiengesellschaften durch Umwandlun-
gen von GmbHs im Zuge der Aufhebung des GGmbH entstanden sind.67
Nach allgemeiner Auffassung liegt der Grund für die mangelndeAttraktivität

der LLP in einer zu strengen Regelung der Geschäftsführung.68Wie im Einzel-
nen noch aufgezeigt wird,69 haben die Partner einer LLP nicht nur das Recht, son-
dern auch die Pflicht, sich aktiv an deren Geschäftsführung zu beteiligen. Diese
Verpflichtung kann nur in begrenztem Umfang auf andere Partner übertragen
werden, was bedeutet, dass ein rein finanzielles Engagement in einer LLP nicht
möglich ist. Ferner erfordern grundlegende Management-Entscheidungen über
den Erwerb oder die Veräußerung großer Vermögensgegenstände wie auch das
Eingehen hoher finanzieller Verbindlichkeiten die Zustimmung aller Partner.70
Der Gesetzgeber wollte auf diese Weise anscheinend vermeiden, dass die LLP
zu Zwecken der Steuerhinterziehung oder einer Risikoverlagerung auf ihre Gläu-

65 Die Reform ist einschließlich der dahinterstehenden politischen Dynamik eingehend
analysiert von: Goto, ZJapanR 35 (2013), 13ff.; Kozuka, ZJapanR 37 (2014), 39ff.; Morita,
ZJapanR 37 (2014), 25ff.

66 Siehe oben I.1.b)(5).
67 Die Zahlenangaben beziehen sich auf registrierte Gesellschaften bzw. Partnerschaften,

die aber nicht alle geschäftlich aktiv sind; dazu oben unter I.2.
68 Dazu Tanahashi (Fn. 37), S. 627 f., 648ff.
69 Siehe unten II.4.
70 Siehe unten II.4.
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biger missbraucht werden könnte.71 In der Praxis scheint die LLP zudem auf
Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme zu stoßen, da die Banken sich mit der
Kreditvergabe zurückhalten, weil bislang nicht abschließend geklärt ist, in wel-
cher Weise die Insolvenz einer LLP in dem Spannungsverhältnis zwischen den
spezifischen Regelungen im LLP-Gesetz und dem allgemeinen Insolvenzrecht
Japans zu bewältigen ist.
Bezüglich des Einsatzes der LLP in Japan ist ferner darauf hinzuweisen, dass

die LLP dort den freien Berufen nicht offensteht. Dies dürfte deren Bedarf in Ja-
pan erheblich reduzieren. In diametralemGegensatz zur deutschen Partnerschafts-
gesellschaft, die nur Freiberuflern offen steht,72 aber auch zur britischen LLP73,
können sich beispielsweise japanische Rechtsanwälte oder Steuerberater nicht
in der Form einer LLP zusammenschließen.74 Anstelle der mit der Rechtsform
der LLP andernorts verbundenen generellen Haftungsbeschränkung kennt das
japanische Recht lediglich berufsspezifische und in der Regel im Vergleich zu-
dem begrenztere Beschränkungen für die Haftung der freien Berufe.
So unterliegen etwa Rechtsanwälte in Japan grundsätzlich einer unbeschränk-

ten beruflichen Haftung. Dies gilt auch dann, wenn sich mehrere Rechtsanwälte
in Form einer sogenannten Rechtsanwalts-Gesellschaft (bengo-shi hōjin), einer
speziellen juristischen Person auf der Grundlage des Rechtsanwaltsgesetzes,75
zusammenschließen. Ist die Gesellschaft nicht in der Lage, ihre Verbindlichkei-
ten aus demGesellschaftsvermögen zu begleichen, haften die beteiligten Rechts-
anwälte im Prinzip unbeschränkt gesamtschuldnerisch für deren Erfüllung.76 Es
besteht lediglich eineAusnahme dergestalt, dass die Rechtsanwalts-Gesellschaft
die Betreuung eines bestimmten Mandates einem ihrer Mitglieder exklusiv zu-
weisen kann.77 In diesem Fall unterliegt lediglich der betreffende Rechtsanwalt
einer unbeschränkten Berufshaftung (neben der Gesellschaft), während die üb-
rigen Mitglieder von der persönlichen Haftung für jenes Mandat befreit sind.78
Diese Regelung entspricht in der Sache in etwa der deutschen in § 8 (2) PartGG.
Eine grundlegende Haftungsbeschränkung unter der Voraussetzung einer ausrei-
chenden Berufshaftpflichtversicherung, wie sie für Deutschland im Jahre 2013
in § 8 (4) PartGG eingeführt worden ist, gibt es für japanische Rechtsanwälte
bislang nicht. Selbst dieMöglichkeit einer partiellen Haftungsbegrenzung scheint
in Japan eher theoretischer Natur zu sein, denn bislang hat sich keine der vier

71 Vgl. Tanahashi (Fn. 37).
72 Vgl. § 1 des Gesetzes über Partnerschaftsgesellschaften Angehöriger Freier Berufe, Ge-

setz vom 25. Juli 1994 (BGBl. I, S. 1744), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
15. Juli 2013 (BGBl. I, S. 2386).

73 Limited Liability Partnership Act 2000.
74 Zu den Gründen nachfolgend unter II.2.
75 Art. 30-1 Rechtsanwaltsgesetz [Bengo-shi-hō], Gesetz Nr. 205/1949.
76 Art. 30-15 (1) Rechtsanwaltsgesetz.
77 Art. 30-14 Rechtsanwaltsgesetz.
78 Art. 30-15 (4) Rechtsanwaltsgesetz.



§ 11 Japan: Japanische LLP (yūgen sekinin jigyō kumi’ai), 2005 395

großen japanischen Rechtsanwaltssozietäten in Form einer Rechtsanwalts-Gesell-
schaft zusammengeschlossen, was dafür Voraussetzung wäre.
Wirtschaftsprüfer können eine sogenannte „Prüfungsgesellschaft mit be-

schränkter Haftung“ errichten, welche die im Namen dieser auftretenden Prüfer
vor einer unbeschränkten persönlichen Haftung schützt.79

2. Legislative Grundlage, Zweck, Definition und Charakteristika der LLP

Die gesetzliche Grundlage der LLP ist, wie bereits erwähnt, das Gesetz über die
LLP vom 6. Mai 2005 (nachfolgend LLP-Gesetz).80 Das Gesetz hat 76 Artikel,
die in neun Kapitel aufgeteilt sind.81

I. Allgemeine Vorschriften
II. Rechte und Pflichten der Partner
III. Aufnahme und Ausscheiden eines Partners
IV. Bilanzierung etc.
V. Auflösung und Liquidation der Partnerschaft
VI. Analoge Anwendung des Zivilgesetzes
VII. Eintragung
VIII. Eintragung des Verbots einer Aufteilung des Vermögens der Partnerschaft
IX. Strafvorschriften

Soweit nicht anders angezeigt, handelt es sich bei den im Folgenden zitierten Ge-
setzesvorschriften um solche des LLP-Gesetzes.
Das Gesetz wird durch zwei Rechtsverordnungen ergänzt, einer Kabinetts-Ver-

ordnung82 und einer Verordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und
Industrie83, die beide vom 29. Juli 2005 datieren und zahlreiche für die Praxis
wichtige Einzelheiten regeln. Dieses regulatorische Vorgehen entspricht der in
Japan üblichen Praxis, Gesetze durch (meistens) zwei Rechtsverordnungen zu
ergänzen.Wie im Einzelnen noch aufgezeigt wird, weist das Regelwerk der LLP
eine hohe Regulierungsdichte hinsichtlich organisatorischer Angelegenheiten
wie etwa der Eintragung oder der Liquidation auf, währenddessen dasGovernance-
Regime im Übrigen relativ flexibel ausgestaltet ist – allerdings offensichtlich
dennoch nicht flexibel genug, um die LLP für die Praxis attraktiv zu machen.84

79 SieheArtt. 34-2-2ff. desWirtschaftsprüfergesetzes [Kōnin kaikei-shi-hō], Gesetz Nr. 103/
1948.

80 Yūgen sekinin jigyō kum’iai keiyaku ni kansuru hōritsu, Gesetz Nr. 40/2005 i.d.F. des
Gesetzes Nr. 74/2011; eine engl. Übers. findet sich unter <http://www.japaneselawtranslation.
go.jp> (1.6.2024).

81 Nebst zwei weiteren Vorschriften über die Inkraftsetzung.
82 Yūgen sekinin jigyō kumi’ai keiyaku ni kansuru hōritsu shikō-rei, VerordnungNr. 269/2005

i.d.F. d. Verordnung Nr. 222/2013; es ist keine Übersetzung in eine westliche Sprache verfügbar.
83 Yūgen sekinin jigyō kumi‘ai keiyaku ni kansuru hōritsu shikō kisoku, Verordnung

Nr. 74/2005 i.d.F. d. Verordnung Nr. 64/2006; es ist keine Übersetzung in eine westliche Spra-
che verfügbar.

84 Siehe vorstehend unter II.1.
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Ihrer Natur nach ist die LLP eine Partnerschaft, weshalb die Regeln der arche-
typischen Partnerschaft nach dem Zivilgesetz zur Anwendung kommen, soweit
das LLP-Gesetz keine spezielleren Vorschriften enthält. Entsprechend verweist
Art. 56 LLP-Gesetz ausdrücklich auf die Artikel 668, 669, 671, 673, 674 (2),
676, 677, 681, 683, 684 und 688 des Zivilgesetzes, die auf die LLP analog An-
wendung finden sollen.
Art. 1 des LLP-Gesetzes umschreibt das legislative Ziel des Gesetzes wie

folgt:85

„Zwecks Förderung desWirtschaftswachstums unseres Landes ist das Ziel dieses Gesetzes eine
solide Förderung von gewinnorientierten Geschäftstätigkeiten, die gemeinsam von natürlichen
oder juristischen Personen auf der Grundlage eines Partnerschaftsvertrages durchgeführt wer-
den, der festschreibt, dass die Haftung der Partner auf die Höhe ihrer Einlagen beschränkt ist.“

Die LLP ist in Art. 2 definiert als eine „Partnerschaft, die auf der Grundlage ei-
ner haftungsbeschränkenden Partnerschaftsvereinbarung gegründet ist“.Was un-
ter einer „haftungsbeschränkenden Partnerschaftsvereinbarung“ zu verstehen ist,
ergibt sich aus Art. 3 (1):86

„Eine haftungsbeschränkende Partnerschaftsvereinbarung (eine ‚Partnerschaftsvereinbarung‘)
entfaltetWirkung, wenn vereinbart worden ist, dass eine natürliche oder juristische Person eine
Kapitaleinlage leistet und mit der oder den anderen Vertragsparteien gemeinsam eine gewinn-
orientierte Geschäftstätigkeit ausübt, bezüglich derer die Haftung auf die Höhe der geleisteten
Kapitaleinlagen beschränkt ist, vorausgesetzt, jede der Parteien hat ihre Einlage in voller Höhe
geleistet.“

Das erste funktionale Charakteristikum der LLP ist mithin die Beschränkung der
Haftung aller Partner auf die Höhe der geleisteten Einlagen.87 Ein zweites Cha-
rakteristikum ist, dass es sich bei der LLP nicht um eine im Handelsregister ein-
getragene Institution handelt und sie über keine eigene Rechtspersönlichkeit ver-
fügt und dementsprechend, anders als OHG, KG und LLC, auch nicht körper-
schaftsteuerpflichtig ist. Vielmehr erfolgt eine nachgelagerte Besteuerung auf der
Ebene der Einkommensteuer der Partner der LLP.88 Ein drittes Charakteristikum
ist die Tatsache, dass, anders als bei den Gesellschaftern der LLC, alle Partner
der LLP von Gesetzes wegen als geschäftsführend angesehen werden und die
LLP mangels eigener Rechtspersönlichkeit über keine Organe verfügt, welche
die Partnerschaft gegenüber Dritten vertreten könnten.
Wie sich aus dem zitiertenArt.1 ergibt, ist das Ziel des LLP-Gesetzes, gemein-

schaftliche gewinnorientierte Geschäftstätigkeiten bei gleichzeitiger Haftungs-
beschränkung zu fördern. Dies gilt jedoch nicht uneingeschränkt für jedeArt der

85 Übersetzung durch die Verfasser.
86 Übersetzung durch die Verfasser.
87 Einzelheiten unten bei II.5.
88 Zu den Folgen, die dieses Steuerregime für ausländische Investoren haben kann, siehe

Westhoff (Fn. 17), S. 244.
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Geschäftstätigkeit.89 Gemäß Art. 7 (1) (i) dürfen die Partner vermittels der LLP
keine Geschäfte betreiben, die „ihrer Natur nach ungeeignet“ für eine beschränk-
te Haftung sind, und nachArt. 7 (1) (ii) keine Geschäfte, bei denen die Haftungs-
beschränkung zu „ungerechtfertigten Nachteilen für die Gläubiger“ führen könn-
te. Die erste Einschränkung erstreckt sich auf Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer,
Steuerberater und andere freie Berufe,90 die zweite beispielsweise auf die Glück-
spielbranche.91

3. Gründung einer LLP

Die LLP entsteht mit Abschluss der haftungsbeschränkenden Partnerschaftsver-
einbarung (Artt. 2, 3). Die vereinbarte Haftungsbeschränkung entfaltet jedoch
erst dannWirkung, wenn die Partner ihre vereinbarte Einlage in voller Höhe ge-
leistet haben.92 Die Einlage der Partner ist in bar oder Vermögenswerten zu leis-
ten (Art. 11). Der konstituierende Abschluss einer Partnerschaftsvereinbarung
setzt begriffsnotwendig die Beteiligung von mindestens zwei Personen voraus.
Die Gründung einer „Einmann-LLP“ ist nicht möglich, und, wenn die Zahl der
Partner durch Ausscheiden der anderen auf einen Partner sinkt, ist die LLP auf-
zulösen (Art. 37 (2)).
Partner können sowohl natürliche als auch juristische Personen sein. Zumin-

dest einer der Partner muss entweder eine natürliche Person mit Wohnsitz in Ja-
pan oder eine juristische Person sein, die ihren Haupt- oder Nebensitz in Japan
hat (Art. 3 (2)). Eine entsprechendeAnforderung ist für Gesellschaften im Sinne
des GesG einschließlich der LLC im Jahre 2015 aufgehoben worden, nicht aber
für die LLP.93
Die Partnerschaftsvereinbarung kann entweder schriftlich oder in elektroni-

scher Form abgeschlossen werden (Art. 4 (1), (2)).94 Die Vertragsparteien müs-
sen einen schriftlich geschlossenenVertrag mit ihremNamen unterzeichnen oder
ihren Namen und ihr persönliches Siegel auf dem Dokument applizieren (Art. 4
(1)). Natürliche Personen müssen dabei die Registrierung ihres persönlichen Sie-
gels nachweisen oder ihre Unterschrift durch einen Notar beglaubigen lassen.
Wenn die elektronische Form gewählt wird, müssen die Vertragsparteien die der
Unterschrift bzw. Siegelung entsprechenden elektronischen Vorgaben beachten
(Art. 4 (2)).95
GemäßArt. 4 (3) muss die Partnerschaftsvereinbarung zumindest die folgen-

den Gegenstände regeln:

89 Dazu Dernauer (Fn. 17), S. 138.
90 Vgl. Art. 1 der Ministerialverordnung Nr. 74/2005 mit weiteren Nachweisen.
91 Vgl. Art. 2 der Ministerialverordnung Nr. 74/2005 mit weiteren Nachweisen.
92 Siehe unten II.5.
93 Siehe Westhof/Thier, ZJapanR 39 (2015), 209ff.
94 Einzelheiten bei Westhoff (Fn. 17), S. 243 f.
95 Ferner sind bestimmte technische Standards zu erfüllen, die im Einzelnen in der Minis-

terialverordnung Nr. 74/2005 aufgelistet sind.
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(i) den Geschäftsgegenstand der Partnerschaft;
(ii) die Firma der Partnerschaft;
(iii) den Bezirk, in dem die Verwaltung der Partnerschaft ihren Sitz hat;
(iv) die Namen und Anschriften der Partner;
(v) das Datum, an dem die Partnerschaftsvereinbarung in Kraft tritt;
(vi) die Dauer der Partnerschaft;
(vii) den Gegenstand und die Höhe der Einlage der Partner;
(viii) das Geschäftsjahr der Partnerschaft.

Für die Wahl der Firma der Partnerschaft gelten dieselben Prinzipien wie für die
Wahl des Namens einer Gesellschaft: es ist unzulässig, vorsätzlich einen Namen
auszuwählen, bei dem die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die LLP mit einer
anderen Partnerschaft oder einer Gesellschaft verwechselt wird.96 Die Firma der
Partnerschaft muss zudem die Bezeichnung der Rechtsform enthalten, vorliegend
also yūgen sekinin jigyō kumi’ai. Wird ein englischer Name verwendet, kann an-
stelle des japanischen Begriffs die englischeAbkürzung LLPgenommen werden,
die als in Japan allgemein bekannt angesehen werden kann.97
Abgesehen von diesen formalen Pflichtbestandteilen der Partnerschaftsverein-

barung steht es den Gründungspartnern frei, das Innenverhältnis der Partnerschaft
nach ihremBelieben auszugestalten, soweit sie dabei nicht gegen zwingendeVor-
schriften des LLP-Gesetzes verstoßen (Art. 4 (5)). Da die meisten Vorschriften
des Gesetzes dispositiver Natur sind, besteht insoweit eine erhebliche Flexibili-
tät. Allerdings gibt es diesbezüglich zwei Einschränkungen, welche, wie bereits
erwähnt und nachfolgend im Einzelnen ausgeführt, die Praxistauglichkeit der LLP
mindern.98
Wenn die Partnerschaftsvereinbarung wirksam geworden ist, müssen die Part-

ner die in Art. 4 (3) genannten Einzelheiten, ferner die Anschrift des Büros der
Partnerschaft und für den Fall, dass einer der Partner eine juristische Person ist,
den Namen und die Anschrift derjenigen natürlichen Person, welche die Pflich-
ten eines Partners gegenüber der LLP erfüllen soll, innerhalb von zwei Wochen
gegenüber dem zuständigen Registeramt bekannt geben (Art. 57). Zuständig für
die Eintragung der LLP sind das Legal Affairs Bureau oder das District Legal
Affairs Bureau (oder eine von deren Dienststellen) in dem Bezirk, in dem die
Hauptverwaltung der LLP lokalisiert ist (Art. 65 (1)). Jedes Registeramt hat ein
spezielles Register für die LLP-Partnerschaftsvereinbarungen zu führen (Art. 65
(2)). Das Verfahren für deren erstmalige Eintragung wie auch für die Eintragung
späterer Änderungen ist im Detail in den Artikeln 66 bis 73 geregelt.
Änderungen der Partnerschaftsvereinbarung erfordern im Prinzip die Zustim-

mung aller Partner, soweit nicht in der Vereinbarung eine andere Regelung ge-
troffen wurde, und bedürfen ferner der Schrift- bzw. der elektronischen Form

96 Art. 9 (3) LLP-Gesetz in Verbindung mit Art. 8 (1) GesG.
97 Westhoff (Fn. 17), S. 244.
98 Siehe oben bei 1. bzw. unten bei II.4.
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(Art. 5 (1), (2)). Vertragliche Änderungen wie auch jegliche Veränderung hin-
sichtlich der inArt. 57 genannten Gegenstände sind innerhalb von zwei Wochen
gegenüber dem zuständigen Registeramt bekannt zu geben (Art. 60).

4. Geschäftsführung und Vertretung

Zwei Fragen sind von unmittelbarer praktischer Bedeutung:Wer ist zur Geschäfts-
führung und wer zur Vertretung der LLP gegenüber Dritten berechtigt?99 Meis-
tens werden es dieselben Personen sein, dies muss aber nicht notwendig so sein.
Gemäß Art. 13 (1) hat ein Partner das Recht und die Pflicht, sich an der Ge-

schäftsführung zu beteiligen. Er kann nur einen Teil seiner Geschäftsführungs-
befugnisse und pflichten auf andere Partner übertragen (Art. 13 (2)). Das bedeu-
tet, dass ein Partner einer LLP, anders als dies bei Gesellschaften oder anderen
Formen der Partnerschaft der Fall ist, seine Beteiligung an der LLP nicht auf eine
lediglich finanzielle beschränken kann.
Entscheidungen im Rahmen der Geschäftsführung einer LLP bedürfen im

Prinzip der Zustimmung aller Partner. Es ist jedoch möglich, das Zustimmungs-
erfordernis in der Partnerschaftsvereinbarung auf grundlegendeManagement-Ent-
scheidungen über (a) den Erwerb oder die Veräußerung großer Vermögensgegen-
stände und (b) das Eingehen hoher finanzieller Verbindlichkeiten zu beschränken
(Art. 12 (1)). Darüber hinaus kann eine Zweidrittelmehrheit der Partner innerhalb
gewisser, in der Ministerialverordnung vom 29. Juli 2005100 festgelegter Gren-
zen, in der Partnerschaftsvereinbarung regeln, dass auch solche Grundlagenent-
scheidungen nicht einstimmig getroffen werden müssen (Art. 12 (2)).
Bezogen auf wesentliche Geschäftsentscheidungen kann ein einzelner Partner

mithin nur innerhalb der von allen Partnern gesetzten Grenzen für die Partner-
schaft agieren, es sei denn, es liegt eine der vorstehend genanntenAusnahmerege-
lungen vor. Hinsichtlich der kleineren im täglichen Geschäft erforderlichen Ent-
scheidungen kann jedoch jeder Partner nach seinem Ermessen für die LLPErklä-
rungen abgeben, es sei denn, ein anderer Partner hat zuvor widersprochen (Art. 14).
Im Grundsatz wird die LLP im Geschäftsverkehr von allen Partnern gemein-

sam vertreten. Es ist jedoch zulässig, einzelne Partner zur Vornahme bestimmter
Transaktionen zu ermächtigen. Dies ergibt sich aus Art. 13 (2), der es erlaubt,
Teile der Geschäftsführungsaufgaben auf andere Partner zu delegieren. Beschrän-
kungen des Rechts eines Partners zur Geschäftsführung können Dritten nur ent-
gegengehalten werden, wenn sie diesen bekannt waren (Art. 13 (3)). Schriftver-
kehr mit der LLPmuss nicht notwendig an deren Büro gerichtet werden, es reicht
vielmehr aus, wenn Nachrichten an die Adresse eines der Partner gesendet wer-
den (Art. 6).

99 Zur Diskussion umGeschäftsführung undVertretung der LLPDernauer (Fn. 17), S. 139f.
100 Siehe Fn. 83.
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5. Haftung

Gemäß Art. 15 haften die einzelnen Partner nur in Höhe ihrer Einlage für Ver-
bindlichkeiten der LLP. Die Haftungsregelung bei der LLP entspricht damit der-
jenigen der LLC und unterscheidet sich von derjenigen der Partnerschaft des Zi-
vilgesetzes. Voraussetzung für dieses Haftungsprivileg ist indes, dass die Partner
ihre Einlagen gemäß den Bestimmunen der Partnerschaftsvereinbarung auch tat-
sächlich voll erbracht haben (Art. 3 (1)). Im Prinzip ist die Einlage in bar oder
in Vermögenswerten zu leisten (Art. 11). Wenn ein Partner seine Einlage durch
Einbringung einer Forderung gegenüber einem Dritten leistet, dieser aber seine
Verbindlichkeit nicht erfüllt, kann der betreffende Partner zu deren Erfüllung he-
rangezogen werden (Art. 16).
Zwei Vorschriften des LLP-Gesetzes befassen sich mit Ersatz für Schäden,

die Dritten im Rahmen der Geschäftstätigkeit der LLP zugefügt werden. Art. 17
bestimmt als Grundregel, dass der Ersatz des Schadens (lediglich) aus dem Ver-
mögen der LLP zu leisten ist. Dies bedeutet, dass die Haftung der Partner auch
in solchen Fällen auf ihre Einlage beschränkt ist. Etwas anderes gilt allerdings
dann, wenn der Partner, der die Schädigung verursacht hat, dabei vorsätzlich oder
grob fahrlässig gehandelt hat. In diesem Fall haftet er unbeschränkt auf Scha-
densersatz (Art. 18 (1)). Soweit mehre Partner den Schaden verursacht haben,
haften sie dem Dritten gesamtschuldnerisch. Dieses Haftungsregime korrespon-
diert mit demjenigen für Gesellschaften nach dem GesG.101
Falls eine juristische Person Partner einer LLP ist, hat diese eine natürliche

Person zu benennen, welche ihreAufgaben als Partner erfüllt (Art. 19). Das Haf-
tungsregime desArt. 18 (1) gilt auch für eine solche beauftragte Person, soweit sie
den Schaden desDritten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat (Art. 18 (2)).

6. Aufnahme und Ausscheiden eines Partners

Die Partner einer LLP können neue Partner unter der Voraussetzung aufnehmen,
dass alle gegenwärtigen Partner der Aufnahme zugestimmt haben (Art. 24 (1)).
Dies ist eine der zwingenden Bestimmungen des LLP-Gesetzes. Ein potentieller
neuer Partner wird auch nach der seine Aufnahme betreffenden Modifizierung
der Partnerschaftsvereinbarung erst dann tatsächlich Partner, wenn er seine Ein-
lage geleistet hat (Art. 24 (1)).
In der Regel ist ein freiwilliges Ausscheiden eines Partners aus der LLP nur

aus wichtigem Grund möglich (Art. 25). Diese Vorschrift ist jedoch nicht zwin-
gend, und in der Partnerschaftsvereinbarung kann eine abweichende Regelung
getroffen werden.
Ein Partner muss gemäßArt. 26, einer zwingenden Bestimmung, aus der LLP

ausscheiden, wenn eines der nachfolgenden Ereignisse bei ihm eingetreten ist:

101 Vgl.Artt. 423ff. GesG bezüglich der Organe derAktiengesellschaft undArtt. 597ff. be-
züglich der Gesellschafter einer Anteilsgesellschaft.
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(i) Tod;
(ii) Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen;
(iii) Anordnung einer Vormundschaft;
(iv) Ausschluss durch Beschluss der anderen Partner.

Ein Partner kann gemäß Art. 27 (1) in der Regel nur aufgrund eines einstimmi-
gen Beschlusses der anderen Partner aus der LLP ausgeschlossen werden. Von
dem Einstimmigkeitserfordernis kann in der Partnerschaftsvereinbarung abge-
wichen werden, die Vorschrift ist insoweit nicht zwingend. In jedem Fall muss
aber für den Ausschluss ein wichtiger Grund gegeben sein. Letzteres ist immer
anzunehmen, wenn der betreffende Partner seine Pflichten aus der Partnerschafts-
vereinbarung nicht erfüllt. Der Ausschluss muss dem ausgeschlossenen Partner
mitgeteilt werden, um Wirkung zu entfalten (Art. 27 (2)).

7. Verwaltung des Vermögens der LLP, Rechnungslegung und Gewinn-
ausschüttung

Da die LLP über keine eigene Rechtspersönlichkeit verfügt, gehört das Partner-
schaftsvermögen den Partnern gemeinsam, welche verpflichtet sind, dieses ge-
trennt von ihrem eigenen Vermögen zu verwalten (Art. 20).
DieArtikel 28ff. enthalten im Zusammenspiel mit der Ministerialverordnung

vom 29. Juli 2005102 detaillierte LLP-spezifische Regelungen über die Buchhal-
tung, die Rechnungslegung und die Erstellung undAufbewahrung finanzieller
Abschlüsse. Die Partner sind verpflichtet, unverzüglich nach der Gründung der
LLP eine Gründungsbilanz zu erstellen (Art. 31 (1)). Später haben sie alljährlich
eine Bilanz nebst einer Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb von zwei Mona-
ten nach demEnde des Geschäftsjahres aufzustellen (Art. 31 (2)). Die Partnermüs-
sen diese Unterlagen für zehn Jahre amHauptsitz der LLParchivieren (Art. 31 (4)).
Gläubiger der LLPhaben das Recht, innerhalb der Bürozeiten die Geschäftsunter-
lagen (innerhalb von fünf Jahren nach deren Erstellung) und die Partnerschafts-
vereinbarung einzusehen oder Kopien daraus zu ziehen (Art. 31 (6)).
Die Ausschüttung der Gewinne und die Zuweisung von Verlusten erfolgt im

Prinzip unter Zustimmung aller Partner an diese entsprechend der Höhe ihrer
Einlagen. Die Partner können jedoch, in den von der Ministerialverordnung vom
29. Juli 2005103 gezogenen Grenzen, in der Partnerschaftsvereinbarung abwei-
chende Regelungen treffen (Art. 33). Partner, die an einerAusschüttung beteiligt
waren, die unter Verstoß gegen die Regelungen im LLP-Gesetz und der Minis-
terialverordnung erfolgte, sind gesamtschuldnerisch zur Rückzahlung an die LLP
verpflichtet (Artt. 34, 35). Dasselbe gilt, wenn eineAusschüttung erfolgt ist, ob-
wohl die Verbindlichkeiten der LLPderenVermögenswerte übersteigen (Art. 36).

102 Fn. 83.
103 Fn. 83.
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8. Keine Umwandlung oder Verschmelzung einer LLP

Die Umwandlung einer LLP in eine Gesellschaft nach dem GesG ist aufgrund
ihres partnerschaftlichen Charakters nicht möglich. Ebenso wenig kann eine Ver-
schmelzung oder eine andere der im GesG vorgesehenen Umstrukturierung
durchgeführt werden.

9. Auflösung und Liquidierung einer LLP

Auflösung und Liquidierung einer LLP sind ausführlich im V. Kapitel des LLP-
Gesetzes in den Artikeln 37 bis 54 geregelt.
Eine LLPgilt als aufgelöst, wenn eines der folgendenEreignisse eintritt (Art. 37):

(i) Erreichung des Geschäftszweckes oder wenn dieses unmöglich geworden
ist;

(ii) Es ist nur noch ein Partner vorhanden;
(iii) Keiner der Partner hat noch einenWohn- bzw. Haupt- oder Nebensitz in Ja-

pan
(iv) Beendigung der Partnerschaft durch Zeitablauf;
(v) Zustimmung aller Partner;
(vi) Es tritt ein Ereignis ein, das in der Partnerschaftsvereinbarung als Auflö-

sungsgrund definiert ist.

Eine LLP, die gemäßArt. 37 aufgelöst ist, wird von Gesetzes wegen solange als
weiterbestehend angesehen, wie dies zu ihrer Liquidierung erforderlich ist (Art. 38).
Wenn die LLP aufgelöst ist, werden alle Partner zu Liquidatoren, es sei denn, die
Mehrheit der Partner hat einen Liquidator bestimmt (Art. 39 (1)). Wenn kein Li-
quidator bestimmt ist, kann das Gericht auf Antrag eines interessierten Dritten
einen Liquidator ernennen; in diesem Fall sind die Partner berechtigt, dessen
Vergütung festzusetzen (Art. 39 (2), (3)). Ein Liquidator hat unmittelbar nach
seiner Bestellung im Staatsanzeiger einen Aufruf an die Gläubiger der LLP zu
veröffentlichen und diese aufzufordern, ihre Forderungen innerhalb einer von ihm
festzusetzenden Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen darf, anzu-
melden (Art. 46). Gläubiger, die ihre Forderungen nicht innerhalb der Frist an-
gemeldet haben, werden von der Liquidation ausgeschlossen (Art. 50).Wenn die
Liquidation abgeschlossen ist, hat der Liquidator eine Liquidationsbilanz aufzu-
stellen und von den Partnern genehmigen zu lassen (Art. 51). Der Liquidator muss
die Bücher der LLP für einen Zeitraum von zehn Jahren nach Eintragung der
Liquidation im LLP-Register aufbewahren (Art. 52).

10. Strafvorschriften

Gemäß Art. 75 kann gegen Partner oder Liquidatoren eine Geldbuße von bis zu
1 Mio. Yen (knapp 8.000 Euro) verhängt werden, wenn sie die nach dem Gesetz
erforderlichen Eintragungen oder Bekanntmachungen versäumt haben, die Rech-
nungslegung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, Geschäftsunterlagen nicht ord-
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nungsgemäß geführt oder verwahrt oder der Zugang zu diesen verweigert wurde,
Rückzahlungsverpflichtungen ignoriert oder in der LiquidationVermögensgegen-
stände unzulässig verteilt wurden.
Wenn die Firma der LLP unter Verstoß gegenArt. 9 (3) i.V.m.Art. 8 (1) GesG

gewählt wurde, kann gegen die verantwortlichen Partner eine Geldbuße von bis
zu 200.000 Yen (rund 1.500 Euro) verhängt werden (Art. 76).

III. Resümee

Mit der Einführung der LLP und der LLC in den Jahren 2005 bzw. 2006 folgte
Japan einem internationalen Trend. Zugleich liegt in der Übernahme dieser legal
transplants aus den USA ein weiterer Schritt auf dem langenWeg der Umorien-
tierung des japanischen Gesellschafts- und Partnerschaftsrechts weg vom tradi-
tionell engen Verhältnis zum deutschen Recht und hin zum US-amerikanischen
Recht, der seit längerem zu beobachten ist.
Während die Einführung der LLC als neue Form der Anteilsgesellschaft mit

eigener Rechtspersönlichkeit, Haftungsbeschränkung und Körperschaftsteuer-
pflichtigkeit ein Erfolg war, hat sich die LLP ohne eigene Rechtspersönlichkeit
trotz Haftungsbeschränkung und transparenter Besteuerung auf der Ebene der
Partner bislang im japanischen Markt nicht durchsetzen können. Das erstaunt,
da diese spezielle Form der Partnerschaft auf Verlangen der japanischen Wirt-
schaft geschaffen wurde.
Die Regulierung der LLPwird augenscheinlich als zu restriktiv und zu wenig

flexibel empfunden. Kritik besteht insbesondere an der Regelung, dass ein Part-
ner seine Pflicht, sich an der Geschäftsführung der LLP zu beteiligen, nicht voll-
ständig delegieren kann und deshalb eine bloße Finanzbeteiligung an einer LLP
unmöglich ist. Zum zweiten ist die vorgeschriebene Einbindung aller Partner in
wichtige Entscheidungen in der Praxis hinderlich. Zum dritten – aus deutscher
Sicht erstaunlich – darf die LLP in Japan nicht von Angehörigen der freien Be-
rufe als ein Instrument einer beruflichen Haftungsbeschränkung genutzt werden.
Diesbezüglich dürfte der japanische Gesetzgeber bei der Einführung des legal
transplant LLP auf halbem Weg stehen geblieben sein.
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